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Einladung zum 

Seniorennachmittag
Liebe ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger,
auch in diesem Jahr lädt die Gemeinde Schwenningen, zusam-
men mit dem Gemeinderat, Sie alle wieder zu einer Seniorenfeier 
in der Vorweihnachtszeit ein.

Sie findet statt am:

Sonntag, 17. Dezember 2023 (3. Advent)
ab 14:00 Uhr

im Foyer der Heuberghalle.

Zu dem geselligen und unterhaltsamen Nachmittag sind alle  
älteren Damen und Herren mit Partner / Partnerin recht herzlich 
eingeladen.

Die Bewirtung und Unterhaltung der Gäste sowie der gewünsch-
te Fahrdienst wird dankenswerter Weise vom Gemeinderat über-
nommen.

Wer sich zu Hause abholen lassen möchte, melde sich bitte 
bei Bürgermeisterin Roswitha Beck unter der Telefonnummer  
0173/9423689 oder unter 07579/1063.

Wir bringen Sie auch gerne wieder zurück nach Hause.

Auf eine rege Teilnahme freuen sich

der Gemeinderat und
Ihre Bürgermeisterin
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Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachungen - Wahlbekanntmachungen

Gemeinde Schwenningen Landkreis Sigmaringen

Öffentliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen für die 
Bürgermeisterwahl Schwenningen am 04.02.2024 
und eine etwa erforderlich werdende Stichwahl  
am 18.02.2024
Bei der Bürgermeisterwahl Schwenningen und der etwa erfor-
derlich werdenden Stichwahl kann nur wählen, wer in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

1.  Wählerverzeichnis
1.1   In das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen die für die 

Wahl am 04.02.2024 Wahlberechtigten eingetragen.

  Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl wahlbe-
rechtigt sind, werden, wenn sie bei der Aufstellung des Wähler-
verzeichnisses bekannt sind, in das Wählerverzeichnis mit ei-
nem Sperrvermerk für die erste Wahl eingetragen; im Übrigen 
erhalten sie auf Antrag einen Wahlschein (siehe Nr. 2).

  Wahlberechtigte, die für die erste Wahl in das Wählerverzeich-
nis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 14.01.2024 eine 
Wahlbenachrichtigung.

  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss die Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses beantragen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass 
er sein Wahlrecht nicht ausüben kann (siehe Nr. 1.3).

  Wahlberechtigte, die erst für die etwaige Stichwahl wahlbe-
rechtigt sind, erhalten erst eine Wahlbenachrichtigung, so-
bald absehbar ist, dass eine Stichwahl stattfindet. Sie können 
nach Nr. 1.3 die Berichtigung des Wählerverzeichnisses bean-
tragen.

  Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepu-
blik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde gewöhnlich 
aufhalten, werden auf Antrag in das Wählerverzeichnis einge-
tragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtig-
te ohne Wohnung zu versichern, dass er bei keiner anderen 
Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine 
Eintragung beantragt hat oder noch beantragen wird. Außer-
dem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit min-
destens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der 
Gemeinde haben wird.

  Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Weg-
zug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser 
Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, sind mit der Rückkehr wahlbe-
rechtigt.

  Wahlberechtigte, die nach ihrer Rückkehr am Wahltag noch 
nicht mindestens drei Monate in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, werden nur auf An-
trag in das Wählerverzeichnis eingetragen.

  Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmelde-
gesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf 
Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schrift-
lichen Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat 
der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den 
Erklärungen nach § 3 Abs. 3 und 4 der Kommunalwahlord-
nung (KomWO) beizufügen. Vordrucke für diese Anträge und 
Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Schwenningen, 

  Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen bereit.

  Die Anträge auf Eintragung müssen schriftlich gestellt werden 
und - ggf. samt der genannten eidesstattlichen Versicherung 
und Nachweisen - spätestens bis zum Sonntag, 14.01.2024 
beim Bürgermeisteramt Schwenningen, Alte Pfarrstraße 9,  
72477 Schwenningen eingehen.

  Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30 
KomWO gilt entsprechend.

  Wird dem Antrag entsprochen, erhält der/die Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern nicht gleichzeitig ein Wahl-
schein beantragt wurde. Dies gilt auch für die erst für die et-
waige Stichwahl Wahlberechtigten.

1.2   Das Wählerverzeichnis wird an den Werktagen von 15.01.2024 
bis 19.01.2024 während der allgemeinen Öffnungszeiten für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten.

 Ort der Einsichtnahme:
 Bürgermeisteramt Schwenningen, Bürgerbüro,
 Zimmer 1, Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenningen
 (nicht barrierefrei)
  Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständig-

keit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtig-
keit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er 
Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses erge-
ben kann.

  Das Recht auf Einsicht und Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melde-
register eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 bis 4 Bun-
desmeldegesetz eingetragen ist.

  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtsnahme ist durch Datensichtgerät möglich.

1.3   Der Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist, spä-
testens am Freitag, dem 19.01.2024 bis 11.30 Uhr beim Bür-
germeisteramt Schwenningen, Alte Pfarrstraße 9, 

 72477 Schwenningen
 die Berichtigung des Wählerverzeichnisses beantragen.

  Der Antrag kann schriftlich oder zur Niederschrift gestellt 
werden.

1.4   Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahl-
raum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrich-
tigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlraum oder 
durch Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahl-
schein (siehe Nr. 2).

2.  Wahlscheine
2.1  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
2.1.1   ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
2.1.2   ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener 

Wahlberechtigter,
  a)   wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

versäumt hat, rechtzeitig die Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3 b Abs. 1 
KomWO (vgl. 1.1) oder die Berichtigung des Wähler-
verzeichnisses (vgl. 1.3) zu beantragen; dies gilt auch, 
wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststel-
lung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 
Abs. 3 und 4 KomWO vorzulegen,

  b)   wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antrags- oder Einsichtsfrist entstanden ist,

  c)   wenn sein Wahlrecht im Widerspruchsverfahren fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses dem Bürgermeister-
amt bekannt geworden ist.
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2.2   Für eine etwa erforderlich werdende Stichwahl am 18.02.2024 
erhält ferner einen Wahlschein von Amts wegen, wer für die 
Wahl am 04.02.2024 einen Wahlschein nach Nr. 2.1.2 erhalten 
hat.

2.3   Wahlscheine können für die Wahl am 04.02.2024 bis Freitag, 
02.02.2024, 18.00 Uhr für eine etwa erforderlich werdende 
Stichwahl am 18.02.2024 bis Freitag, 16.02.2024, 18.00 Uhr 
beim Bürgermeisteramt Schwenningen, Alte Pfarrstraße 9, 
72477 Schwenningen schriftlich, mündlich oder elektro-
nisch (nicht aber telefonisch) beantragt werden.

  Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann 
der Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragt 
werden. Das Gleiche gilt für die Beantragung eines Wahl-
scheins aus einem der unter Nr. 2.1.2 genannten Gründen.

  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderung kann sich 
für die Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedie-
nen.

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tag vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt wer-
den.

2.4   Wer einen Wahlschein hat, kann entweder in einem beliebi-
gen Wahlraum der Gemeinde oder durch Briefwahl wählen. 
Der Wahlschein enthält dazu nähere Hinweise. Mit dem Wahl-
schein erhält der Wahlberechtigte

 - einen amtlichen Stimmzettel
 -  einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Brief-

wahl
 -  einen amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag mit der An-

schrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist.

  Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur zulässig, wenn die Empfangsberechti-
gung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen wird. Der 
Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim Bürger-
meisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle 
die Briefwahl ausüben.

  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens oder Schreibens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe sei-
ner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss 
das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtig-
ten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt (zulässige Assistenz). Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein In-
teressenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfestellung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

2.5   Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und 
dem Wahlschein so rechtzeitig an den Vorsitzenden des Ge-
meindewahlausschusses absenden, dass er dort spätestens 
am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.

  Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land ohne besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert.

  Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
abgegeben werden.

Schwenningen, 15.12.2023

Bürgermeisteramt
gez. Roswitha Beck, Bürgermeisterin

Amtliche Bekanntmachungen

Entgeltordnung für die Benutzung des  
Lehrschwimmbads Schwenningen

1. Erhebungsgrundsatz
Die Gemeinde Schwenningen erhebt für die Benutzung des 
Lehrschwimmbads ein privatrechtliches Benutzungsentgelt. Das 
Benutzungsentgelt dient der teilweisen Deckung des Aufwands 
für den Betrieb des Lehrschwimmbads (Unterhaltung, Reinigung, 
Heizung, Personalkosten usw.).

2. Höhe der Entgelte
Einzelkarten: 
Erwachsener  3,00 €
Kinder ab 0 Jahre und Schüler bis 18 Jahre  1,50 €

10-er Karte: 
Erwachsener  28,00 €
Kinder ab 0 Jahre und Schüler bis 18 Jahre  13,00 €

Krabbelgruppe:  4,50 €
(3,00 € für ein Elternteil und 1,50 € für ein Kind) 

Schwimmkurse (mit durchschnittlich 9-10 Kindern): 
pro Stunde 16,00 €; für 10 Stunden  160,00 €
(Keine Badeaufsicht erforderlich) 

Bildungswerk-Kurse (unabhängig von der tatsächlichen Teil-
nehmerzahl): 
pro Termin 30,00 €; für 10 Termine  300,00 €
(Keine Badeaufsicht erforderlich) 

Rheumaliga (Warmbadetag):  4,50 €

Freitag-Abend-Schwimmer pro Person und Jahr  65,00 €
35-40 Wochen/Jahr 
(Keine Badeaufsicht erforderlich) 

Auswärtige Schulen (z.B. Irndorf) pro Kind:  2,00 €

Schulzentrum Stetten a.k.M.  
(ca. 50 Schüler pro Schuljahr) pauschal:  2.500 €

In den oben genannten Beträgen ist die gesetzlich gültige Um-
satzsteuersatz (derzeit 7 %) enthalten.

3. Inkrafttreten
Der Gemeinderat hat diese Entgeltordnung am 07.12.2023 be-
schlossen. Sie tritt zum 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig treten alle 
bisherigen Entgeltordnungen und Badegebührenfestsetzungen 
außer Kraft.
Schwenningen, 07. Dezember 2023
Roswitha Beck
Bürgermeisterin

Gemeinsamer Gutachterausschuss  
bei der Stadt Sigmaringen

Bekanntmachung der Bodenrichtwerte für die Gemeinde 
Schwenningen zum Stichtag 01. Januar 2023

Aufgrund von § 196 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und § 12 
Gutachterausschussverordnung (GuAVO) hat der Gemeinsame 
Gutachterausschuss bei der Stadt Sigmaringen am 06. Dezember 
2023 die Bodenrichtwerte für die Gemeinde Schwenningen zum 
Stichtag 01. Januar2023 ermittelt. Der Gemeinsame Gutachter-
ausschuss bei der Stadt Sigmaringen nimmt für alle Städte und 
Gemeinden des Landkreises Sigmaringen die gesetzlichen Auf-
gaben des Gutachterausschusses wahr.

Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte, bezogen 
auf den Quadratmeter Grundstücksfläche, für eine Mehrzahl 
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von Grundstücken mit im Wesentlichen gleichen Nutzungs- und 
Wertverhältnissen. In bebauten Gebieten sind die Bodenricht-
werte mit dem Wert ermittelt, der sich ergeben würde, wenn der 
Boden unbebaut wäre.

Neben dieser Bekanntmachung werden die Bodenrichtwerte 
und die Abgrenzung der Bodenrichtwertzonen in das Boden-
richtwertinformationssystem des Landes Baden-Württemberg 
(BORIS-BW -www.gutachterausschuesse-bw.de-) eingestellt. Die 
Daten können dort kostenfrei elektronisch abgerufen werden.

Abweichungen des einzelnen Grundstücks in den wertbestim-
menden Eigenschaften wie Lage, Erschließungszustand, Form, 
Größe, Bodenbeschaffenheit, Art und Maß der baulichen Nut-
zung, Grundstücksgestalt oder Immissionen bewirken i. d. R. 
Abweichungen des Bodenwertes von dem Bodenrichtwert. Bei 
Bedarf können Antragsberechtigte beim Gutachterausschuss ein 
Gutachten über den Verkehrswert beantragen.

Die Bodenrichtwerte gehen von einem voll erschlossenen, nach 
Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz beitragsfreien 
und altlastenfreien Grundstück aus.

Bodenrichtwerte haben keine bindende Wirkung. Ansprüche 
hinsichtlich des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts (z. B. Be-
baubarkeit eines Grundstücks) können aus den Bodenrichtwer-
ten und den Bodenrichtwertzonen nicht abgeleitet werden.

Die zum Stichtag 01. Januar 2023 neu beschlossenen Boden-
richtwerte gelten für städtebauliche Zwecke und nicht für die 
Berechnung der Grundsteuer. Hier gelten weiterhin die Bo-
denrichtwerte zum Stichtag 01. Januar 2022.
Sigmaringen, den 07. Dezember 2023
gez.
Markus Beck
Vorsitzender des Gemeinsamen
Gutachterausschusses

Bodenrichtwerte Gemeinde Schwenningen;  
Stichtag: 01.01.2023
Richtwert-
zone

Lagebeschreibung Art der
baulichen
Nutzung

Boden-
richtwert  

(€/m²)
Schwenningen

0101 Ortsbereich MD 45
0102 Wohngebiet Am Horn WA 70
0103 Baugebiet Am Triebweg 

II, 1. Bauabschnitt MI 76

0104 Wohnbauflächen 
Friedhofstraße/ 
Hinter der Kirche

WA 65

0105 Mischgebiet Unterm Lau MI 40
0106 Wohngebiet Laubühl WA 70
0107 Baugebiet Laubenberger 

Hof MD 65

0108 Wohnbauflächen 
Hardtstraße West WA 65

0109 Wohnbauflächen We-
bersbühl/Unter der Stelle WA 65

0110 Wohngebiet Unter der 
Stelle II WA 93

0111 Gewerbegebiet Talstraße GE 25
0112 Gewerbegebiet 

Hausertal-Rübenhäldele GE 25

0113 Baugebiet „Landwirt-
schaftliche Schuppen“ SO 12

0114 Sondergebiet Hohstrass 
(Garagenbauflächen) SO 12

0130 Gemeinbedarfsflächen 
Ortsmitte GB *

0131 Mehrzweckhalle SO *

0132 Sportanlage 
Staudenbühl SPO *

0140 Bauerwartungsland 
Am Triebweg Nord E 12

0141 Bauerwartungsland 
Am Triebweg Süd E 12

0142 Bauerwartungsland 
Laubühl E 12

0143 Bauerwartungsland 
Hangstraße E 12

0144 Bauerwartungsland 
Gewerbegebiet Talstraße E 9

0197 Landwirtschaftsfläche 
Ortsmitte L 1,20

Schwenningen, 
Außenbereich

0191 Agrarland, Ackerflächen A 1,20
0192 Agrarland, Grünland GR 1,20
0193 Agrarland, Waldflächen F 0,50
0194 Wohnnutzung im 

Außenbereich ASB 25

0195 Landw. Betriebsgebäude 
im Außenbereich LP 15

0196 Sonstige baul. Nutzung 
im Außenbereich ASB 15

Legende (Art der baulichen Nutzung):
Gebietsarten:
GE  Gewerbegebiet
MD  Dorfgebiet
MI  Mischgebiet
WA  Allgemeines Wohngebiet
Sonstige Arten der baulichen Nutzung:
E   Bauerwartungsland
GB   Bauflächen für Gemeinbedarf
L   Landwirtschaftliche Flächen
SO  Sonstige Sondergebiete
SPO Sportflächen
Außenbereich:
A  Ackerland
ASB Bebaute Flächen im Außenbereich
F  Forstwirtschaftliche Flächen
GR  Grünland
LP  Landwirtschaftliche Produktion
Bodenrichtwert bei Gemeinbedarfsflächen:
* = kein Bodenrichtwert vorhanden/verfügbar
Gemeinsamer Gutachterausschuss
bei der Stadt Sigmaringen
Sigmaringen, den 07. Dezember 2023
gez.
Markus Beck
Vorsitzender

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeinde Schwenningen,  
Alte Pfarrstraße 9,  
72477 Schwenningen,  
Tel. 07579 9212-0

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Rottweil GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29,  
68789 St. Leon-Rot,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeisterin Roswitha Beck,  
Alte Pfarrstraße 9, 72477 Schwenn-
ingen, oder ihr/e Vertreter/in im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel. 07033 6924-0,  
info@gsvertrieb.de  
www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
rottweil@nussbaum-medien.de



Amtsblatt der Gemeinde Schwenningen · 15. Dezember 2023 · Nr. 50    |   5

! Öffnungszeiten über den Jahreswechsel 
    

Rathaus und Bürgerbüro:    

Donnerstag, 21.12.2023 bis 
einschl. Dienstag, 26.12.2023 ganztags geschlossen

Mittwoch, 27.12.2023 bis 
einschl. Freitag, 05.01.2024

telefonische Erreichbarkeit
in dringenden Fällen* 
von 08:30 bis 11:30 Uhr

Bitte beachten Sie:
Über den gesamten angegebenen Zeitraum ist das Rathaus 
nicht vollständig besetzt.
*Dringende Fälle sind beispielsweise:  
Todesfall, Wasserrohrbruch ...
Ab Montag, 08.01.2024, sind die Mitarbeiterinnen zu den 
regulären Servicezeiten wieder für Sie erreichbar.
Lehrschwimmbad:
Das Lehrschwimmbad ist in den Weihnachtsferien vom 
23.12.2023 bis einschließlich 07.01.2024 geschlossen.
Heuberghalle:
Die Heuberghalle ist vom Samstag, 23.12.2023 bis einschließ-
lich 07.01.2024 geschlossen.
Übungsbetrieb in der Halle ist ab 08.01.2024 wieder möglich

Letztes Amtsblatt im Jahr 2023
Am Freitag, 22.12.2023 erscheint das letzte Amtsblatt im Jahr 
2023.
Das erste Amtsblatt im neuen Jahr erscheint dann erst wieder 
am Freitag, 12. Januar 2024.
Wir bitten um Beachtung!

Achtung – Redaktionsschluss vorverlegt
Aufgrund von Weihnachten ist der Redaktionsschluss für 
das Amtsblatt, Ausgabe KW 51 auf Montag, 18.12.2023 um 
10:00 Uhr vorverlegt.
Später eingehende Texte können nicht mehr berücksichtigt 
werden.
Wir bitten um Beachtung!

Recyclinghof
Neuer Mitarbeiter auf dem Recyclinghof:
Herr Rudi Böttcher, der bisherige Betreuer des Schwenninger 
Recyclinghofs, wird zum Ende dieses Jahres seine Tätigkeit 
aufgegeben.
Seine Aufgabe wird nun ab 01.01.2024 von Herrn Lukas  
Zimmermann übernommen.
Wir wünschen Herrn Zimmermann einen guten Start und viel 
Freude bei seiner neuen Tätigkeit.
Die Recyclinghofnutzer bitten wir freundlich, seinen Anwei-
sungen Folge zu leisten.

Der Recyclinghof hat in diesem Jahr über die Feiertage 
wie folgt geöffnet:
In der KW 51 (ganz normal):
• Freitag, 22.12.2023  von 15:00 bis 17:00 Uhr
• Samstag,  23.12.2023  von 08:00 bis 12:00 Uhr
In der KW 52 (ganz normal):
• Freitag, 29.12.2023  von 15:00 bis 17:00 Uhr
• Samstag,           30.12.2023  von 08:00 bis 12:00 Uhr
In der KW 1/2024:
• Freitag, 05.01.2024  von 15:00 bis 17:00 Uhr
• Samstag,  06.01.2024  geschlossen (Feiertag)
Wir bitten um Beachtung.

Winterdienst
Autos bitte nicht am Straßenrand parken
Parkende Fahrzeuge am Fahrbahnrand behindern den Winter-
dienst erheblich. Die Kraftfahrer werden gebeten, ihre Fahr-
zeuge in den Wintermonaten möglichst auf dem Grundstück 
zu parken. Bitte helfen Sie mit, dass das Schneeräumen und 
Streuen durch die Räumfahrzeuge schnellstmöglich gewähr-
leistet werden kann.

Liste der freien Wohnungen in Schwenningen
Wer eine Wohnung zu vermieten hat, kann diese kostenlos auf 
der Homepage der Gemeinde Schwenningen 
(www.schwenningen.de) veröffentlichen lassen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Wohnungen so lange veröf-
fentlicht bleiben, bis die Gemeindeverwaltung über die Vermie-
tung benachrichtigt wurde. Um die Wohnungsliste aktualisieren 
zu können, möchten wir Sie bitten, die Gemeindeverwaltung 
beim Freiwerden einer Wohnung bzw. Vermietung in Kenntnis zu 
setzen.

Vermieter und Wohnungssuchende können sich im Rathaus, Tel. 
9212-13, melden.

Nachrichten vom Standesamt

STERBEFÄLLE
„Gute Menschen gleichen Sternen, 
sie leuchten noch lange nach ihrem Erlöschen.“

Sigrid SEEH

verstorben am 05.12.2023 im Alter von 80 Jahren.
Die Gemeinde Schwenningen spricht den Hinterbliebenen ihr 
herzliches Beileid aus!

Ende amtlicher Teil

Andere Behörden

Regierungspräsidium Tübingen

Ortsumgehung Albstadt-Lautlingen im Zuge der B 463 - 
Stand des Planfeststellungsverfahrens

Das Planfeststellungsverfahren für den Neubau der B 463 als 
Ortsumgehung von Albstadt-Lautlingen läuft seit Sommer 2021. 
Nach der öffentlichen Auslegung der Unterlagen sind rund 740 
Einwendungen und Stellungnahmen eingegangen, darunter 
auch Vorschläge zu Varianten.

Die Bearbeitung der zahlreichen Einwendungen und Stellung-
nahmen ist komplex und zeitintensiv. Insbesondere die ein-
gereichten Alternativvarianten sind, auch im Hinblick auf eine 
aktuelle Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) zur 
Ortsumgehung von Enzweihingen (Landkreis Ludwigsburg) im 
Zuge der B 10, detailliert zu prüfen. Hierbei sind diese technisch 
und umweltfachlich zu untersuchen und gegenüber der Antrags-
variante 1G1 abzuwägen, um eine rechtssichere Planung zu ge-
währleisten.

Die Entscheidung des VGH verdeutlicht, dass die Themen Arten-
schutz und Habitatschutz bei Infrastruktur-Vorhaben an Bedeu-
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tung gewinnen, was sich insbesondere bei der Prüfung zumutba-
rer Alternativen verstärkt auswirkt.

Die im Planfeststellungsverfahren vorgebrachten Varianten und 
die Entscheidung des VGH führen dazu, dass die bisherige Pla-
nung der Ortsumgehung von Lautlingen mit der Variantenaus-
wahl vertieft neu zu bewerten ist. Dieser Schritt ist unerlässlich, 
um eine sachgerechte und rechtssichere Prüfung der Alternati-
ven sicherzustellen.

Die Komplexität der Maßnahme sowie die vorhandenen perso-
nellen Ressourcen und zeitlich parallel laufende Projekte führen 
dazu, dass das Verfahren mit der Bearbeitung der Einwendung-
en und Stellungnahmen einen größeren Zeitraum in Anspruch 
nimmt. Das Regierungspräsidium rechnet aktuell mit einem Zeit-
raum von mehr als zwei Jahren. Dies umfasst auch die Aktuali-
sierung von Fachgutachten wie zum Beispiel die Verkehrsunter-
suchung.

Weitere allgemeine Informationen zum Planfeststellungsverfah-
ren sind erhältlich auf der Internetseite der baden-württember-
gischen Regierungspräsidien unter https://rp.baden-wuerttem-
berg.de/Themen/Bauen/Seiten/Planfeststellung.aspx.

Weitere Informationen zur Maßnahme sind auf der Projekt-
Homepage abrufbar: B 463 Ortsumgehung Lautlingen - Regie-
rungspräsidium Tübingen (baden-wuerttemberg.de)

Hintergrundinformationen:
Das Vorhaben ist im Bedarfsplan für Bundesfernstraßen 2016 als 
Maßnahme des Vordringlichen Bedarfs ausgewiesen. Die B 463 
stellt eine wichtige Verkehrsachse zwischen dem östlichen Bo-
denseegebiet und dem mittleren Schwarzwald dar. Sie hat eine 
überregionale Verbindungsfunktion.

Bei dieser Straßenkategorie ist als Streckencharakteristik im 
Grundsatz eine zweistreifige Straße vorgesehen, die in regelmä-
ßigen Abständen dreistreifige Abschnitte mit Überholfahrstrei-
fen aufweist. Mit der Umfahrung soll das Ziel erreicht werden, 
für den nicht ortsbezogenen Kfz-Verkehr einen zügigen, stetigen 
Verkehrsfluss mit möglichst geringen Reisezeiten auf der Achse 
zwischen den Mittelzentren Balingen, Albstadt und Sigmaringen 
zu gewährleisten und gleichzeitig die Ortsdurchfahrt von Laut-
lingen vom starken Durchgangsverkehr mit hohem Schwerver-
kehrsanteil von aktuell etwa 10 Prozent zu entlasten. 

Die Antragsvariante hat eine Gesamtlänge von rund 4,4 Kilome-
tern. Die Trasse umfährt Lautlingen im Süden in offener Trassen-
lage und verläuft überwiegend in freiem Gelände.

 
Infos vom Landratsamt Sigmaringen

Geänderte Sprechzeiten für die  
Hebammensprechstunde in Pfullendorf

Für die Hebammensprechstunde in Pfullendorf gelten ab Ja-
nuar 2024 neue Sprechzeiten. Künftig findet das Angebot im-
mer mittwochs von 9 Uhr bis 11:30 Uhr in den Räumen der 
ehemaligen Geburtenstation des Pfullendorfer Krankenhauses, 
Zum Eichberg 2/1 in 88630 Pfullendorf, sowie unter der Telefon-
nummer 0151/28055573 statt. Die Sprechzeiten an den anderen 
Standorten bleiben unverändert.

In den Hebammensprechstunden besteht die Möglichkeit, sich 
bei den Expertinnen individuell über Fragen, Unsicherheiten und 
Probleme während der Schwangerschaft und im ersten Lebens-
jahr des Kindes zu informieren. In den Sprechstunden können 
diese Anliegen im vertraulichen, wenn gewünscht anonymen 
und unverbindlichen Rahmen mit einer Hebamme erörtert wer-
den.

Die Sprechstunden können unabhängig vom Wohnort aufge-
sucht werden. Die Beratung durch die Hebamme ist kostenlos 
und kann ohne ärztliche Überweisung und vorherige Terminver-
einbarung persönlich oder telefonisch wahrgenommen werden.

Die Hebammensprechstunden im Landkreis Sigmaringen im 
Überblick:

Montag - Bad Saulgau:
von   09:30 Uhr bis 11:30 Uhr 
Telefon: 0171/5519173
Adresse:  Gänsbühl 1, 88348 Bad Saulgau 
   (in der „Villa“ hinter der Klinik)

Dienstag - Sigmaringen:
von   09:00 Uhr bis 12 Uhr
Telefon: 0171/5517355
Adresse:  Leopoldstraße 4, 72488 Sigmaringen 
   (Landratsamt Sigmaringen)

Mittwoch - Pfullendorf:
von   09:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
Telefon: 0151/28055573
Adresse:  Zum Eichberg 2/1, 88630 Pfullendorf 
   (in den Räumen der ehem. Geburtsstation)

Donnerstag - telefonische Hebammensprechstunde  
Sigmaringen:
von   09:30 Uhr bis 11:30 Uhr
Telefon: 0174/3758348

Freitag - Bad Saulgau:
von   09:30 Uhr bis 11:30 Uhr
Telefon: 0171/5519173
Adresse:  Gänsbühl 1, 88348 Bad Saulgau 
   (in der „Villa“ hinter der Klinik)

Deutsche Rentenversicherung

Schließtage vom 22.12.2023 bis 29.12.2023
Energiesparen über Weihnachten
Von Freitag, 22.12.2023, bis einschließlich Freitag, 29.12.2023, 
bleiben die Dienststellen der Deutschen Rentenversicherung 
Baden-Württemberg (DRV BW), inklusive Regionalzentren und 
Außenstellen, geschlossen. Über das Servicetelefon unter der 
Rufnummer 0800 1000 4800 können sich Kundinnen und Kunden 
zu Fragen rund um die gesetzliche Rentenversicherung weiterhin 
an allen Werktagen von 7:30 Uhr bis 19:30 Uhr (freitags bis 15:30 
Uhr) informieren. 

Videoberatungen finden in dieser Zeit nicht statt.
Bereits im letzten Jahr konnte die DRV BW dadurch beträchtliche 
Energieeinsparungen verzeichnen. Diesen Beitrag zum Energie-
sparen möchte sie 2023 mit den Schließtagen zwischen Weih-
nachten und Neujahr wiederholen. 

Ab Dienstag, 2. Januar 2024, stehen alle Dienststellen und Be-
ratungsleistungen der DRV BW wieder zu den bekannten Öff-
nungszeiten zur Verfügung.

Nichtamtliche Mitteilungen

Tierärztlicher Notdienst  
am Sonntag, 17.12.2023

Für alle Tiere:
Tierarztpraxis 
Dr. Busch

Bittelschießerstr. 7
72488 Sigmaringen

Tel.: 07571/13654

Für Kleintiere und Pferde:
Tierarztpraxis 
Dr. Metzger

Mühlstr. 41
72479 Straßberg

Tel.: 07434/316030
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Bundeswehr Schießwarnung

Schießwarnung Nr. 51/2023
Auf dem Truppenübungsplatz Heuberg (einschließlich Außenge-
lände) findet zu folgenden Zeiten Schießen statt:
Datum Zeit (von - 

bis) *)
Art Spr

Montag, 18.12.2023 Kein Schießen
Dienstag, 19.12.2023 Kein Schießen
Mittwoch, 20.12.2023 Kein Schießen
Donnerstag, 21.12.2023 Kein Schießen
Freitag, 22.12.2023 Kein Schießen
Samstag, 23.12.2023 Kein Schießen
Sonntag, 24.12.2023 Kein Schießen

*) die angegebenen Zeiten sind Ortszeiten
An den Tagen, die in der äußeren rechten Spalte mit „Spr“ ge-
kennzeichnet sind, findet Sprengen auf dem Truppenübungs-
platz statt!

„VORSICHT BLINDGÄNGER“
Das Betreten und Befahren des Truppenübungsplatzes ist 
lebensgefährlich und daher verboten (auch mit Fahrrädern 
und sonstigem Sportgerät)!

Übungen mit Kampffahrzeugen, Straßenverschmutzungen, un-
beleuchtete und getarnte Fahrzeuge sind eine ständige Gefahr 
auf dem Truppenübungsplatz Heuberg. Es ist jederzeit mit Voll-
sperrung der Ringstraße und mit Kontrollen durch die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) zu rechnen!

Im Rahmen ihres dienstlichen Auftrages haben die Truppen-
übungsplatzkommandantur Heuberg und das Feldjägerdienst-
kommando (Militärpolizei) dort gegenüber Zivilpersonen das 
Recht zur Personenüberprüfung und zur Kontrolle der „Berechti-
gung zum Befahren der Ringstraße“. Zuwiderhandlungen gegen 
das Betretungsverbot erfüllen den Tatbestand des § 114 Ord-
nungswidrigkeitengesetz und werden unverzüglich zur Anzeige 
gebracht. Darüber hinaus können sie als Hausfriedensbruch eine 
Strafanzeige nach sich ziehen.

Nachrichten der Schulen

 Nachbarschaftsgrundschule 
Schwenningen

Schülerweihnachtsgottesdienst
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien veranstaltet die 
NGS Schwenningen in der Pfarrkirche St. Kolumban einen Gottes-
dienst mit Krippenspiel. Alle Eltern, Verwandten und Bürgerinnen 
und Bürger sind am Freitag, 22.12.2023, um 8:30 Uhr herzlich 
zur Teilnahme eingeladen.

Schulzentrum Stetten
am kalten Markt 
Gemeinschaftsschule

 

Handball näher kennenlernen
Der Handball-Grundschulaktionstag des Deutschen Handball-
bundes (DHB) fand in diesem Jahr zum zweiten Mal bundesweit 
gemeinsam mit allen seinen Landesverbänden und mit knapp 

270.000 Kindern aus über 2.780 Schulen statt. In Baden-Württem-
berg, wo dieser Aktionstag mittlerweile schon zum dreizehnten 
Mal durchgeführt wurde, war es am Freitag, 08. Dezember 2023 
soweit und es herrschte „Großkampftag“ an den 580 Grundschu-
len. Die Organisation dieser Sportveranstaltung in der Aleman-
nenhalle für alle Zweitklässler des Schulzentrums Stetten am kal-
ten Markt und der Nachbarschaftsgrundschule Schwenningen 
lag in den Händen der Abteilung Handball des TSV Stetten am 
kalten Markt.
Rund 60 Schülerinnen und Schüler hatten dabei die Möglichkeit, 
mittels verschiedener Spielformen (Aufsetzer-Handball, Turmball 
und Würfelball) die Sportart „Handball“ näher kennenzulernen, 
ihren Teamgeist unter Beweis stellen und vor allem: ganz viel 
Freude an Bewegung und für den Handball- Sport zu entwickeln.
Beim offiziellen Handball- Spielabzeichen des Deutschen Hand-
ballbundes – dem Hanniball- Pass – konnten sie ihre persönlichen 
Fähigkeiten austesten und mussten über den Vormittag verteilt 
fünf Übungen, die die koordinativen, technischen und athleti-
schen Fertigkeiten der Kinder prüfen und gleichzeitig schulen, 
absolvieren. Die Übungen kamen aus den Bereichen Werfen und 
Fangen, Koordination, Schnelligkeit, Zielwerfen sowie Prellen. 
Zuletzt stand noch das 7 m Werfen auf dem Programm.
Bevor es nach einem sportlichen Vormittag mit viel Spaß ins wohl-
verdiente Wochenende ging, wurde abschließend die Siegerehrung 
von Konrektor Jürgen Lebherz durchgeführt. Dabei überreichte er 
den Kindern entsprechend ihrer erzielten Punkte den Hanniball-
Pass mit Gold-, Silber- oder Bronzerang. Die Tagesbeste war Hanna 
Klett, denn sie erreichte als einzige die notwendige Punktzahl für 
den Goldrang. Aber auch alle anderen zeigten eine gute Leistung. 
Neben dem Hanniball- Pass erhielten alle Kinder noch ein Regelheft, 
Süßigkeiten, einen Gummiball und kleine Spiralen.
Die Organisatoren hoffen, dass viele Kinder Freude am Handball-
spielen gefunden haben, in der Alemannenhalle zum „Schnup-
pertraining“ vorbeikommen und somit die Handball-Teams ver-
stärken werden.
Die Trainingszeiten der Handball-Kids in der Alemannenhalle:
E-Jugend (Jahrgänge 2013 bis 2015) 
montags von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr
Minis (Jahrgänge 2016 bis 2019)
 montags von 16:15 Uhr bis 17:30 Uhr

 
 Foto: TSV Stetten

Liebfrauenschule Sigmaringen

Informationen zur Schüleraufnahme 2024
Ab Donnerstag, 21. Dezember 2023 -  
virtueller Infotag und Anmeldung zu Führungen
Auf der Webseite der Liebfrauenschule finden Sie das Anmelde-
tool für die Führungen im Januar und Februar sowie zahlreiche 
Informationen zur Liebfrauenschule, wie z.B. Schulrundgang, Vor-
stellung einzelner Fächer/AGs/Projekte, Informationen der Schul-
leitungen etc.

Dienstag, 9. Januar – Freitag, 23. Februar 2024 -  
individuelle Führungen (s. Homepage)
Führungen in Kleingruppen durch eine Lehrkraft und Schülerin-
nen und Schüler. Anschließend bleibt Zeit, mit einem Mitglied 
der Schulleitung ins Gespräch zu kommen.
Eine vorherige Anmeldung über die Homepage der Liebfrauen-
schule ist notwendig.
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Bis spätestens Montag, 26. Februar 2024, 12 Uhr -  
Anmeldung
Die Anmeldeformulare erhalten Sie bei den Führungen oder 
auf dem Sekretariat.
Zusätzlich benötigte Unterlagen:
• 1 Kopie der Geburtsurkunde
• 1 Kopie der Halbjahresinformation
• Grundschulempfehlung (Blatt 3 und Blatt 4)
• 3 Passfotos
Sie können uns die Unterlagen bis zum Stichtag (Montag, 
26.02.2024, 12 Uhr) per Post zukommen lassen oder persönlich 
auf dem Sekretariat abgeben.

Donnerstag, 29. Februar/Freitag, 1. März 2024 -  
Versand der Zu- und Absagen
Die Entscheidung unserer Schule liegt Ihnen rechtzeitig vor den 
Anmeldeterminen der staatlichen Schulen (5. - 8. März 2024) vor.

Gerald Eisen (Schulleiter Gymnasium)
Manfred Engler (Schulleiter Realschule)
Liebfrauenschule – 72488 Sigmaringen – Tel. 07571/734 -0

Kirchliche Nachrichten

 
Seelsorgeeinheit Heuberg St. Barbara

Gottesdienstordnung 14.12. – 26.12.2023

Donnerstag, 14.12.2023
Stetten a.k.M. 19:00 Uhr  Adventsbesinnung

Samstag, 16.12.2023
Stetten a.k.M. 17:00 Uhr  Taufe
Frohnstetten  18:30 Uhr  Eucharistiefeier

Sonntag, 17.12.2023  Dritter Adventssonntag
L1: Jes 61,1-2a.10-11  L2: 1 Thess 5,16-24
Schwenningen 09:00 Uhr  Eucharistiefeier
Heinstetten  10:00 Uhr  Wort-Gottes-Feier
Storzingen  10:30 Uhr  Eucharistiefeier
Hartheim   18:30 Uhr  Adventsandacht
Stetten a.k.M. 18:30 Uhr  Bußgottesdienst

Dienstag, 19.12.2023
Schwenningen 18:30 Uhr  Bußgottesdienst

Mittwoch, 20.12.2023
Schwenningen: 07:00 Uhr   Impuls in der Adventszeit – bitte be-

achten Sie untenstehenden Artikel

Donnerstag, 21.12.2023
Hartheim   18:30 Uhr  Bußgottesdienst
Stetten a.k.M. 19:00 Uhr  Adventsbesinnung

Freitag, 22.12.2023
Stetten a.k.M. 07:45 Uhr  ökumenischer Schülergottesdienst
Schwenningen 08:30 Uhr   Schülergottesdienst – bitte beach-

ten Sie untenstehenden Artikel

Sonntag, 24.12.2023  Vierter Adventssonntag
 – Heiligabend
L1: Jes 62,1-5  L2: Apg 13,16-17.22-25
Hartheim   16:00 Uhr   Wort-Gottes-Feier am Heiligabend 

mit Krippenspiel mitgestaltet durch 
den Kinderchor

Stetten a.k.M. 16:00 Uhr  Krippenspiel in der ev. Kirche
Frohnstetten  16:30 Uhr   Wort-Gottes-Feier am Heiligabend 

mitgestaltet durch die Frohnstetter 
Ministranten und den Kirchenchor

Heinstetten  17:00 Uhr  Krippenspiel
Heinstetten  17:30 Uhr  Wort-Gottes-Feier am Heiligabend
Schwenningen  17:30 Uhr  Wort-Gottes-Feier am Heiligabend
Stetten a.k.M. 21:00 Uhr   Christmette mitgestaltet durch den 

Kirchenchor Stetten a.k.M.

Montag, 25.12.2023  Hochfest der Geburt des  
 Herrn – Weihnachten –
L1: Jes 62,11-12  L2: Tit 3,4-7
ADVENIAT-Kollekte
Hartheim   09:00 Uhr   Eucharistiefeier mitgestaltet durch 

den Gesangsverein und den Musik-
verein Hartheim

Storzingen  10:00 Uhr  Wort-Gottes-Feier
Schwenningen  10:30 Uhr  Eucharistiefeier

Dienstag, 26.12.2023  Heiliger Stephanus  
 – Zweiter Weihnachtstag
L1: Apg 6,8-10; 7,54-60
Heinstetten  09:00 Uhr   Eucharistiefeier mit Segnung des 

Johannesweins
Frohnstetten  10:30 Uhr   Eucharistiefeier mitgestaltet durch 

den Kirchenchor
Stetten a.k.M. 10:30 Uhr   Wort-Gottes-Feier mit Segnung des 

Johannesweins

Gebetskreise:
Kirche Schwenningen:
Rosenkranzgebet Montag – Freitag um 13:30 Uhr
Gebetskreis jeden 2. Mittwoch um 14:30 Uhr im Jugendheim Don 
Bosco
Kirche Heinstetten:
Rosenkranzgebet Montag bis Samstag um 18:00 Uhr
Gebetskreis jeden Mittwoch um 15:00 Uhr in der Pfarrscheuer
Jeden Sonntag um 18:30 Uhr Andacht in der Pfarrkirche
Kirche Hartheim:
Rosenkranzgebet jeden Mittwoch um 14:00 Uhr

KONTAKTE:
Ihre Ansprechpartner in der Seelsorgeeinheit:
Homepage: www.se-heuberg.de
Pfarrer Markus Manter,
Tel.: 07573/2215, markus.manter@se-heuberg.de
Diakon Paul Gasser,
Tel.: 07573/2215, paul.gasser@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei 
unserem Diakon Paul Gasser unter privater Telefonnummer 
0173/9860199 melden.
Diakon Michael Adelbert,
Tel.: 07573/2215, michael.adelbert@se-heuberg.de
In dringenden seelsorgerischen Notfällen können Sie sich bei 
unserem Diakon Michael Adelbert unter privater Telefonnummer 
07573/5591 melden.

Unsere Öffnungszeiten im Pfarramt in Stetten a.k.M.
Montag,  09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch, 14:00 Uhr – 17:00 Uhr
Donnerstag,  09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Tel.: 07573/2215

Das Pfarrbüro ist in der Zeit vom 27.12.2023 – 05.01.2024 
geschlossen.
Wir bitten um Beachtung. Vielen Dank.
Pfarrsekretärinnen: Marion Tuerk und Sandrina Becker
Kath. Pfarramt, Pfarrgasse 1, 72510 Stetten a.k.M.
E-Mail: stetten@se-heuberg.de
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Informationen und Veranstaltungen:
Bußfeiern im Advent in unserer Seelsorgeeinheit
Sonntag,  17.12.2023 um 18:30 Uhr in Stetten a.k.M.
Dienstag,  19.12.2023 um 18:30 Uhr in Schwenningen
Donnerstag,  21.12.2023 um 18:30 Uhr in Hartheim

Impuls in der Adventszeit
Einfach mal kurz innehalten in der geschäftigen Adventszeit. 
Das wollen wir mit diesen halbstündigen Impulsen am Mitt-
woch, 20.12.2023.
Herzliche Einladung am Mittwochmorgen in die Kirche St. Kolum-
ban um 7 Uhr.
Ein Impuls, der hoffentlich nachwirkt und stärkt soll mitgegeben 
werden.

Schülergottesdienst
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien veranstaltet die 
NGS Schwenningen in der Pfarrkirche St. Kolumban einen Gottes-
dienst mit Krippenspiel. Alle Eltern, Verwandten und Bürgerinnen 
und Bürger sind am Freitag, 22.12.2023 um 8:30 Uhr herzlich 
zur Teilnahme eingeladen.

 
 Foto: Gemeindeteam Stetten a.k.M.

Sternsinger 2024
Die Sternsinger sind in Schwenningen am 06. Januar 2024 un-
terwegs.
Dieses Jahr steht die Sternsinger-Aktion unter dem Thema „Ge-
meinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. 
Dies können Sie durch Ihre Spenden unterstützen.

Viele Wege führen zum Ziel
Lebenswege verlaufen selten gerade – wie finde ich meinen 
Weg? Meditative Besinnungsstunde im Kerzenschein (Rorate).
Inspirierende Impulse, Gedanken, Meditationen zu Themen, die 
uns im Alltag bewegen. Die musikalische Gestaltung des Abends 
übernimmt die Gitarrengruppe Heinstetten.
Wann + wo: Sonntag, 07.01.2024 um 18:30 Uhr in der Pfarr-
kirche St. Agatha, Heinstetten
Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit und schöpfen Sie neue Kraft 
für Ihren Alltag!

Gute Besserung
Die Hefte „Gute Besserung“ für den Monat Dezember, können 
während den Öffnungszeiten im Zwischengang vom Pfarramt in 
Stetten a.k.M. abgeholt werden.

Die Hefte für den Monat Januar erhalten Sie ab dem 08. Januar 2024.

Taufe
Der nächste Tauftermin in unserer Seelsorgeeinheit ist am 
Sonntag, 21.01.2024 um 11:30 Uhr in der Pfarrkirche St. Zeno 
in Storzingen.

Das Taufgespräch findet am Montag, 08.01.2024 um 17:00 Uhr 
im Pfarrhaus in Stetten a.k.M. statt.
Bitte melden Sie Ihr Kind vor dem Taufgespräch telefonisch im 
Pfarrbüro an.
Vielen Dank.

Evangelische Kirchengemeinde
Stetten a. k. M.

 

Gottesdienste/Veranstaltungen:

Samstag, 16. Dezember 2023
18:00 Uhr   Uns ist ein Kind geboren - Liturgische Weih-

nachtsmusik mit der Bezirkskantorei
     Mit dem Heinrich-Schütz-Vocalensemble und 

-Consort, Solisten aus dem Chor
    Leitung; Bezirkskantor Thomas Rink
    Lesungen: Pfr. Samuel Schelle
    Evang. Kirche

Sonntag, 17. Dezember 2023  (3. Advent)
KEIN   GOTTESDIENST in der Evang. Kirche
     Die Kollekten in der Adventszeit (1. - 4. Advent) un-

terstützen die 65. Aktion „Brot für die Welt“ – Wandel 
säen.

Montag, 18. Dezember 2023
15:00 Uhr  Eltern-Kind-Gruppe
    Evang. Gemeindehaus

Mittwoch, 20. Dezember 2023
9:30 Uhr  Treffen der Krabbelgruppe
    Evang. Gemeindehaus
16:00 Uhr  Konfi-Unterricht
    Evang. Gemeindehaus

Samstag, 23. Dezember 2023
16:00 Uhr  Krippenspielprobe - Generalprobe
    Evang. Gemeindehaus

Sonntag, 24. Dezember 2023  (4. Advent/Hl. Abend)
17:00 Uhr   Familienchristvesper mit Krippenspiel der Kinder-

gottesdienstkinder und Konfirmandinnen
    Evang. Kirche
22:00 Uhr  Christnacht
    (mit Pfr. Samuel Schelle)
    Evang. Kirche, Stetten

Montag, 25. Dezember 2023
10:00 Uhr  Liturgisches Weihnachtscafé mit Frühstück
    Evang. Gemeindehaus

Dienstag, 26. Dezember 2023
10:00 Uhr  Waldweihnacht
     Weihnachtsgottesdienst am Andachtsplatz des 

Friedwalds in Heudorf 
    mit Pfarrerin Anja Kunkel, Meßkirch

Freitag, 29. Dezember 2023
19:00 Uhr  Wärmendes für Leib und Seele –
    „Die Feuerzangenbowle“ schauen und schmecken
    Paul-Gerhardt-Saal Meßkirch
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Sonntag, 31. Dezember 2023  (Altjahresabend)
18:00 Uhr  Gottesdienst zum Jahresende 
    (mit Präd. Elfriede Müller)
    Evang. Gemeindehaus, Stetten

Sonntag, 7. Januar 2024  (1. So. n. Weihnachten)
10:00 Uhr  Gottesdienst
    (mit Präd. Elfriede Müller)
    Evang. Gemeindehaus, Stetten

Sonntag, 14. Januar 2024  (2. So. n. Weihnachten)
10:00 Uhr  Gottesdienst
    Predigtreihe
    (mit Pfr. Uwe Reich-Kunkel)
    Evang. Gemeindehaus, Stetten

Alle Termine für die Krippenspielproben:
Samstag, 16. Dezember 2023
10:00 Uhr  Krippenspiel/Chorprobe
    Evang. Gemeindehaus
Samstag, 23. Dezember 2023
16:00 Uhr  Krippenspiel/Chorprobe
    Generalprobe
    Evang. Kirche

Sprechzeiten Pfarrbüro:
Dienstagvormittag von   08:30 - 11:30 Uhr
Donnerstagnachmittag von   14:30 - 17:30 Uhr
Pfarramtssekretärin: Regina Gratius
Pfarrbüro: Guldenbergstr. 1, 72510 Stetten a.k.M.
Telefon: 07573/5304, E-Mail: stetten@kbz.ekiba.de

Sprechzeiten Pfarrer Schelle:
nach telefonischer Terminvereinbarung
Montags:  nur in dringenden seelsorglichen Angelegenheiten
Pfarrer: Samuel Schelle
Telefon: 07573/5304 oder in dringenden Fällen 0151/20203374
E-Mail: Samuel.Schelle@kbz.ekiba.de

Telefonseelsorge:
(kostenlos, rund um die Uhr) 0800 111 0 111
Internet-Seelsorge: www.kummernetz.de
E-Mail: beratung@telefonseelsorge.de

Wochenspruch:
Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der HERR kommt ge-
waltig. Jesaja 40,3.10

Unsere Vereine berichten

Frauenkreis Schwenningen

Einladung zur Weihnachtsfeier
Herzliche Einladung an alle.
Am Mittwoch, 20.12.2023, um 18:00 Uhr treffen wir uns zu un-
serer Weihnachtsfeier im Weinhaus Siber – bei Lilli.

Wir freuen uns, mit Euch einige schöne Stunden zu verbringen. 
Kommt recht zahlreich.
Hilde, Petra und Renate

 
Freiwillige Feuerwehr Schwenningen

Feuerwehrprobe
Am Donnerstag, den 14. Dezember 2023, 20:00 Uhr, findet 
eine Feuerwehrprobe für die Einsatzabteilung und die Altersab-
teilung statt.
Ich bitte um pünktliches und vollzähliges Erscheinen.

Christine Siber, Schriftführerin

MSC Schwenningen
 

Weihnachtsfeier 2023
Hallo MSC‘ler,

da sich das Jahr 2023 nun langsam dem Ende neigt, steht auch 
wieder unser Jahresabschluss in Form der Weihnachtsfeier an.
Dazu wollen wir alle Mitglieder mit Partner bzw. Partnerin diesen 
Samstag, also am 16. Dezember 2023, recht herzlich ins Gast-
haus Adler einladen!
Start ist wie üblich um 20 Uhr.

Wir würden uns natürlich über eine rege Teilnahme sehr freuen!

Frank Eisemann, Schriftführer

 
Sportverein Schwenningen

Rückblick Binokelturnier
Bereits am 17.11.2023 fand im Sportheim unser traditionelles 
Binokel-Turnier statt. 30 Teilnehmer fanden den Weg in unser 
Sportheim. Den ersten Platz konnte sich Wilfried König (Zweiter 
von links) sichern. Der zweite Platz ging an Frank Dilger (Dritter 
von links), gefolgt von dem Drittplatzierten Pascal Herbst (erster 
von links). Christian Deufel (ganz rechts) Turnierleitung.

 
Das Bild zeigt die Gewinner zusammen mit der Turnierleitung  
 Foto: Frank Dilger

An dieser Stelle möchte sich die AH noch bei allen Sponsoren und 
Helfer bedanken, welche zum Gelingen des Abends beigetragen 
haben.

Vielen Dank an:
• SBR Baustoffrecycling und Firma Stingel Straßenbau + Tief-

bau GmbH,
• Getränke Nolle,
• Martin Kuri Elektroservice,
• Andreas Greber Gartenbau und mehr,
• sowie an die vielen privaten Spendern.

Adventsfenster SVS
Am kommenden Sonntag findet wieder, traditionell am letzten 
Sonntag vor Heiligabend, das Adventsfenster bei uns auf dem 
Staudenbühl statt.

Zum Essen serviert euch der Sportverein warme Schinken-Käse-
Seelen sowie Fleischkäswecken.

Beginn ist um 17:00 Uhr.
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 TC Schwenningen
www.tc-schwenningen.de

Der 2. Advent, ein Festtag auf dem Staudenbühl

 
Weihnachten im Auge des Betrachters Foto: Thomas Blazko

Am Sonntag, den 10. Dezember 2023 öffnete sich das Advents-
fenster des TC Schwenningen auf dem Staudenbühl. Das Thema 
des Motivs lautet: „Weihnachten ist individuell, von klassisch bis 
speziell“ und zeigt drei von unzähligen möglichen Blickwinkeln 
auf die Weihnachtszeit. Mit diesem Bild ist uns ein echter Hingu-
cker gelungen. Die Fenster wurden durch die Familien Kittner 
und Jäger gestaltet, bei denen wir uns recht herzlich bedanken 
möchten.

Gefeiert wurde auch

 
Gesang, Genuss, Gemütlichkeit Foto: Thomas Blazko

Zahlreiche Gäste folgten unserer Einladung und erfreuten sich 
am Gesang des MGV Eintracht, an Punsch und Crêpes sowie an 
Glühwein und Wurst im Wecken. Richtig gemütlich wurde es 
dann in unserem warmen, weihnachtlich dekoriertem Clubheim. 
Hier klangen die Lieder des MGV noch bis in den späten Abend 
hinein. Herzlichen Dank an alle Helfer und Partner, an den MGV 
Eintracht und an alle Gäste.

Skiausfahrt am 20.01.2024
Unsere Skiausfahrt ist bereits ausgebucht. Wir freuen uns schon 
riesig auf die Pistengaudi im neuen Jahr und danken allen Teil-
nehmenden für ihr Interesse.

Hillus Herzdropfa
Halbzeit beim Vorverkauf von Hillus Herzdropfa. Mit dem heu-
tigen Tage sind bereits 200 Tickets verkauft. Wer jetzt noch ein 
Weihnachtsgeschenk für sich selbst oder seine Lieben benötigt, 
darf sich gerne bei uns melden. Telefonisch unter 0171/8138052 
oder per E-Mail unter verwaltung@tc-schwenningen.de.

Weihnachtswichteln mit dem Elternbeirat im Clubheim
Am Samstag, den 16. Dezember 2023 ab 14:00 Uhr wird unser 
Clubheim zur Wichtelwerkstatt. Die Eltern der Klassen 1-4 unse-
rer Grundschule verpacken mit ihren Kindern „Omas geheime 
Lieblingsplätzchen“ liebevoll in Plätzchentüten, um diese beim 
Adventsfenster der NGS am Donnerstag, den 21. Dezember 2023 
zum Verkauf anzubieten. Bei Weihnachtsmusik, Punsch und Waf-
feln wird das Wichteln zu einer vorweihnachtlichen Freude.
Bis bald
Euer TCS

Turnverein Schwenningen
 

Beitragseinzug 2024
Liebe TV-Mitglieder,

die Jahresbeiträge 2024 für die TV-Mitgliedschaft werden im 
Laufe der ersten Januarwoche eingezogen. Dies muss aus steuer-
rechtlichen Gründen nun auf Jahresanfang gelegt werden.
Bitte prüfen Sie, ob sich Ihre Bankdaten geändert haben und der 
Beitrag eingezogen werden kann. Bei Fragen oder Änderungen 
wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle bei Silvia Sauter 
(kontakt@tv-schwenningen.de oder 0176/24920070).

Herzlichen Dank,

euer TV Team

Sammlung von Mahlbelegen
Erinnerung für alle Mitglieder & Gönner des TV
Der TV nimmt immer noch am Vereins-Sponsoring vom Backhaus 
Mahl teil. 
Wer fleißig Kassenbons von Mai bis Dezember 2023 gesammelt 
hat, darf diese bitte bis 31.12.2023 bei Jürgen Kathofer, Laubühl 
9 abgeben. Auch wenn der Betrag auf dem Beleg noch so klein 
ist, lohnt es sich ihn abzugeben. Am Ende des Jahres bekommen 
wir 5 % von der gesammelten Gesamtsumme. 
Das lohnt sich! Vielen Dank an euch!

Die Vorstandschaft

Wissenswertes/Aktuelles

Veranstaltungen des 
Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck 

 

Das Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck braucht 
Ihre Hilfe!
Aktuell liegt das Freilichtmuseum Neuhausen im Winterschlaf. 
Währenddessen wird schon fleißig die Saison 2024 vorbereitet. 
Auch im nächsten Jahr können sich die Besucherinnen und Be-
sucher auf ein vielfältiges Programm voller Kurse, Führungen und 
Veranstaltungen freuen.

Für den Aufbau eines noch geheimen Projektes benötigt das 
Museum jedoch Ihre Hilfe. Es werden alte Gefäße aus der Zeit 
ab dem Anfang des 20. Jahrhunderts benötigt, die man gut 
verschließen kann. Diese können aus den Bereichen Landwirt-
schaft, Hauswirtschaft und Handwerk stammen. Ideen wären z. 
B. Holzfässer, Kisten, Blechdosen oder Krüge. Wenn Sie also etwas 
dieser Art auf Ihrem Dachboden haben, das Sie eigentlich sowie-
so loswerden wollen, dann melden Sie sich gerne mit Fotos bei  
a.thuerauf@landkreis-tuttlingen.de und helfen Sie durch Ihre 
Spende dabei, ein spannendes Projekt auf die Beine zu stellen. 
Der genaue Inhalt bleibt in der Saison 2024 noch geheim, die Er-
gebnisse können Sie dann aber in der Saison 2025 bewundern.

Auch Saisonkarten für die neue Saison sind bereits erhältlich. 
Diese eignen sich natürlich auch wunderbar als Weihnachts-
geschenk. Wenn Sie sich bis zum 18. Dezember 2023 unter  
info@freilichtmuseum-neuhausen.de oder 07461/9263200 mel-
den, erhalten Sie die Karten noch vor Weihnachten. Alternativ 
können Sie sie an der Info des Bürgerbüros Tuttlingen erwerben. 
Die Saisonkarten lohnen sich bereits nach dem 3. Besuch. Und 
dafür gibt es genug Möglichkeiten. Sei es der Osterspaß für Fa-
milien am Ostermontag, ein Dankeschön für alle Mütter am Mut-
tertag, der internationale Fuhrmannstag, einen Tuchmarkt, das 
große Museumsfest „Kirbe“ mit seinem beliebten Jahrmarkt und 
viele andere Veranstaltungen, für jeden ist etwas dabei.
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Donaubergland

Neue Internetseite online
Donaubergland.de mit erweiterten Infos
Ausflugsziele, Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten, 
Museen sowie natürlich Wander- und Radtouren oder Loipen-
tipps in der Region und anderes mehr findet man auf der Home-
page der Donaubergland GmbH. Seit ein paar Tagen ist die 
touristische Internetseite der Region in neuem Gewand und mit 
neuer Technik online. Da sie nach fünf Jahren auch „in die Jahre 
gekommen“ ist und sich in der Zwischenzeit technisch viel ver-
ändert hat, hat die Donaubergland GmbH in einem fast halb-
jährigen Prozess in Zusammenarbeit mit der Trossinger Matoma 
GmbH die alte Seite einem (neudeutsch) „Relaunch“ unterzogen, 
ganz neu konzipiert und viele der touristischen Daten neu aufbe-
reitet. Weitere werden fortlaufend ergänzt.

Wichtige Aspekte sind bei der Neugestaltung zum einen das 
Prinzip „Mobile first“, also die Ansichten, die speziell für die 
Smartphones und Tablets eingerichtet sind. Dies ist heute nicht 
nur allgemein das Gebot der Stunde, es reagiert auch darauf, 
dass auch auf die Donaubergland-Homepage die überwiegende 
Mehrheit der Nutzerinnen und Nutzer per Smartphone zugreift. 
Zum andern ist mit der neuen Homepage auch die Barrierefrei-
heit deutlich verbessert worden.

Ein ganz entscheidender Unterschied liegt jedoch darin, dass die 
wesentlichen touristischen Daten, wie die der gastronomischen 
Partnerbetriebe, die touristischen Einrichtungen und etwa tou-
ristisch relevante Veranstaltungen im Donaubergland, aus der 
landesweiten touristischen Datenbank „mein.Toubiz“ einge-
spielt und bei den Angeboten entsprechend automatisch ver-
knüpft werden. Dies hat den Vorteil, dass diese Daten nur einmal 
gepflegt werden müssen, aber zugleich automatisch von den 
übergeordneten Tourismusverbänden, wie der Schwäbischen 
Alb oder Baden-Württemberg-Tourismus sowie zahlreichen wei-
teren Institutionen ausgespielt werden können. Diese Datenbank 
wird auch für die örtlichen touristischen Angebote der Kommu-
nen immer wichtiger.

Auf der neuen Internetseite ist auch ein Bereich donauberg-
land.business angelegt, der in nächster Zeit weiter ausgebaut 
wird mit Informationen zu Kooperationen mit den heimischen 
Partnerfirmen sowie mit Freizeittipps und Anregungen für Grup-
penangebote. Besonders spannend dürfte es sein, dass die neue 
Seite auch die Möglichkeit bietet, Schritt für Schritt auch durch 
KI-generierte Inhalte, neue Dimensionen zu eröffnen. Die Seite ist 
wie bisher unter www.donaubergland.de zu finden.

Veranstaltungen im Umland

Storzingen - Konzert mit Alex Köberlein

Kultur im Dorf
mit Franz Mayer Experience 
Von der Schleyer- in die Weckensteinhalle!!!
War ihr letzter Auftritt noch beim Abschluss der SWR 1 Hitparade 
in Stuttgart, ist einer der nächsten Auftritte in Storzingen.

Wer sich hinter diesem Pseudonym versteckt, ist kein Geringerer 
als die Schwoba-Rock-Legende Alex Köberlein. Schon mehrfach 
in Storzingen zu Gast mit seiner ehemaligen Band Grachmusikoff 
ist er diesmal mit einer ganz neuen Besetzung vor Ort. Er und sei-
ne vier Rottweiler (eine Anspielung auf die Herkunft der Musiker) 
haben sich nichts weniger vorgenommen als alte Welthits und 
Rockklassiker wieder ins schwäbische Original zu übersetzen ...
...  die wohl größte kulturelle Rettungsmission der schwäbischen 

Popgeschichte!!! Erklärt die Band, und weiter ...
...   englischsprachige Poplyrik . ist in Wahrheit nur eine schlechte 

Übersetzung des schwäbischen Originals ...

Dass dabei nicht alles todernst gemeint ist, versteht sich von 
selbst.

Ein Abend voller großer Songs, und Texte zum Schmunzeln, zu-
rück im schwäbischen Original, unterstützt von exzellenten Musi-
kern, das alles erwartet die Besucher.
Da es sich bei diesem Konzert um den einzigen geplanten Auftritt 
2024 in unserer Nähe handelt, ist es ein Muss für jeden Rockfan 
und Musikliebhaber, um endlich die wahren Texte und Geschich-
ten der Songs kennenzulernen!!!

Das Konzert findet am Freitag, den 12.01.2024 in der Wecken-
steinhalle in Storzingen statt.
Der Eintritt beträgt im VVK 19,- Euro und an der Abendkasse 23,- 
Euro.
Beginn ist um 20:30 Uhr, Einlass ab 19:00 Uhr 
VVK bei Getränke Nolle in Stetten a. k. M und bei B. Pozzi unter 
0170/3524464.

Für das leibliche Wohlbefinden sorgt „La Piazza di Fabio“. Fele und 
sein Team sind bereits ab 18:00 Uhr vor Ort und freuen sich über 
hungrige Kundschaft, natürlich auch unabhängig von einem 
Konzertbesuch ist jeder herzlich willkommen.

Auf euer Kommen freut sich die Dorfgemeinschaft Storzingen.
www. storzingen.de 
www.franzmayerexperience.de

Musikverein Heinstetten
Einladung zum Weihnachtskonzert am 16. Dezember 2023
Musik wird zwar nicht immer bewusst wahrgenommen, dennoch 
begleitet sie uns ständig durch unser Leben. In all ihrer Vielfalt ist 
sie immer gegenwärtig und kann Menschen tief berühren, bewe-
gen und beeinflussen.
Auch wir möchten Sie als unsere Zuhörer wie gewohnt am Sams-
tagabend vor dem 3. Advent mit unterschiedlichster Blasmusik 
faszinieren.

Jugendkapelle und Orchester mit ihrem Dirigenten Thomas 
Mossbrucker haben ein abwechslungsreiches Konzertprogramm 
vorbereitet.
Genießen Sie einen Abend feinster Blasmusik, fernab des hek-
tischen Alltags, zusammen mit Ihrer Familie, Verwandten und 
Freunden.
Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr).

Ihr Musikverein Heinstetten 1855 e.V.
www.mv-heinstetten.de

Musikverein Frohnstetten e. V.
Einladung zum Jahreskonzert des Musikverein Frohnstetten
Zu unserem Jahreskonzert am Samstag, 16. Dezember 2023 um 
20 Uhr laden wir Sie recht herzlich in die Hohenzollernhalle nach 
Frohnstetten ein. Einlass ist ab 19 Uhr. In diesem Jahr werden wir 
den Abend gemeinsam mit unseren Freunden des Musikverein 
Straßberg gestalten.

Unter der musikalischen Leitung ihres Dirigenten Josef Unger-
mann hat der Musikverein Straßberg ein abwechslungsreiches 
Programm für den ersten Teil des Abends vorbereitet, während 
unsere Musikerinnen und Musiker Sie unter der Leitung von Paul 
Maier im zweiten Teil des Abends unterhalten werden.

Wir freuen uns darauf, Sie an diesem Abend in der Hohenzollern-
halle begrüßen zu dürfen. Für das leibliche Wohl ist wie immer 
bestens gesorgt.

Auf Ihr Kommen freut sich der Musikverein Frohnstetten e.V.

Beuron - Weihnachtskonzert
Am 29. Dezember 2023 findet um 18:00 Uhr in der Abteikirche 
St. Martin Beuron ein festliches Weihnachtskonzert statt.

Zur Aufführung kommt das Weihnachtsoratorium, op. 12 des 
französischen Komponisten Camille Saint-Saëns für Chor, Soli, 
Orchester und Orgel. Das Werk beschreibt auf musikalisch anmu-
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tende, einfühlsame und imposante Weise das Weihnachtswunder 
von Bethlehem – endend mit dem bekannten „tollite hostias“. Da-
rüber hinaus erwartet die Konzertbesucher auch weihnachtliche 
Chormusik des englischen Komponisten John Rutter, der vor al-
lem durch seine musikalischen Akzente bei Feierlichkeiten des 
britischen Königshauses bekannt und populär geworden ist.
Die Schola „Gregoriana“ Rast-Bichtlingen wird an diesem Abend 
durch ein Streichorchester mit Instrumentalisten aus der Region 
unterstützt. Als Vokalsolisten wirken Neo Reichel (Sopran), Betti-
na Boos (Sopran), Doris Eichkorn (Mezzosopran), Jana Wohlhüter 
(Alt), Andreas Pfau (Tenor) und Alexander Ott (Bariton) mit. An 
der Orgel begleitet Pater Landelin Fuß, OSB. Eine weitere Solistin 
ist Angela Schlögl-Eggert an der Harfe. Einzelne Konzertabschnit-
te werden von Pater Albert Schmidt, OSB mit Impulstexten ver-
tieft und unterstrichen.
Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Volker Nagel.
Die Konzertbesucher erwartet eine besinnliche, weihnachtliche 
Stunde und ein besonderer Hörgenuss zum Jahresende.
Karten sind zum Preis von 15 € (KAT 1) und 13 € (KAT 2) erhältlich. 
Vorverkauf: Volksbank Meßkirch eG und in der Klosterbuchhand-
lung Beuron.

Caritasverband Dekanat Sigmaringen-Meßkirch
Außensprechstunden in Stetten am kalten Markt,  
Kindergarten Arche Noah, Pfarrgasse 5, 72510 Stetten a.k.M.
Telefon zur Terminvereinbarung:
EB  = Erziehungsberatungsstelle: 07571/7301-60
KSB  = Katholische Schwangerschaftsberatung: 07571/7301-41
Termine sind jeweils von 14:00 Uhr – 16:00 Uhr möglich
• 21.12.2023 – KSB
• 11.01.2024 – EB

Gemeinde Straßberg - Vortrag im Gemeindehaus  
St. Verena
„Glaube, der trägt“
Samstag, 06. Januar 2024, 19:00 Uhr
Die hl. Thérèse von Lisieux (1873-1897) trat mit 15 Jahren in den 
Karmel ein und verstarb bereits neun Jahre später. Mit ihrem sog. 
„kleinen Weg“ hat die 24-Jährige aber eine Spiritualität des All-
tags entwickelt und selbst gelebt, die bis heute fasziniert und 
Ausdruck eines reifen Glaubens ist.
Die hl. Teresa von Kalkutta (1910-1997) ist für ihren unermüdli-
chen karitativen Einsatz für die Ärmsten auf den Straßen Indiens 
bekannt. Was lange Zeit nicht bekannt war: Mutter Teresa hat die-
sen Dienst die letzten 50 Jahre ihres Lebens unter der persönli-
chen Erfahrung einer tiefen Gottverlassenheit geleistet.
Der Vortrag nimmt die spannenden Glaubensbiografien dieser 
beiden großen Frauen in den Blick und will zentrale Elemen-
te daraus als spirituelle Ressourcen für ein eigenes Wachsen im 
Glauben angesichts der vielfältigen Herausforderungen heutigen 
Christseins fruchtbar werden lassen.
Pater Prof. Dr. Alexander Löffler SJ

Bildungszentrum Gorheim
Sie suchen nach einem passenden Geschenk? Für junge oder äl-
tere Freunde und Freundinnen oder jemandem, dem Sie einfach 
was Gutes tun wollen? Schenken Sie eine unterhaltsame Zeit mit 
anderen Menschen in einem Gesundheits- oder Sprachkurs im 
Bildungszentrum Gorheim.
Geschenkgutscheine können Sie ganz einfach bei uns (mit dem 
gewünschten Betrag) bestellen über 
info@bildungszentrum-gorheim.de oder Sie kommen vorbei. 
Gerne stellen wir Ihnen den Geschenkgutschein aus oder schi-
cken ihn zu.

Hier einige Vorschläge aus dem neuen Programm im Januar 
2024:
+++ Orientalischer Tanz für Frauen ab 08.01.2024.
Für Anfängerinnen mit und ohne Vorkenntnisse von 18:45 
Uhr - 19:45 Uhr und für Fortgeschrittene von 20 Uhr - 21 Uhr.
Orientalischer Tanz ist ein besonderes Ganzkörpertraining: für 

die Rückenmuskulatur, die Gelenke, den Beckenboden und auch 
fürs Gedächtnis. Nicht zuletzt tut er der Seele gut. Die Kombina-
tion aus Gymnastik und Tanz eignet sich hervorragend dazu, sich 
körperlich und geistig fit zu halten. Der orientalische Tanz ist für 
Frauen in jedem Alter und mit jeder Figur geeignet.

+++ Gemeinsam gut starten. Eltern-Kind-Kurs ab 08.01.2024 
von 9 Uhr - 10:30 Uhr.
Haben Sie ein Kind im Alter von 0 bis 3 Jahren und Fragen zum 
Erziehungsalltag? Möchten Sie Ihre Eltern-Kind-Beziehung inten-
sivieren und andere Eltern und Kinder kennenlernen? Dann sind 
Sie in diesem Kurs richtig!
Drei Schwerpunkte begleiten Sie durch den Kurs:
• Praktische Elemente (Lieder, Spiele, Kreatives, ...)
• Austausch, Raum für aktuelle Fragen, Kontakte knüpfen
• Thematische Einheiten mit Impulsen zum Erziehungsalltag

+++ Faszien in Bewegung Kurs ab 08.01.2024 von 19:15 Uhr 
- 20:15 Uhr.
Die Faszien sind ein verborgenes Bindegewebe, das den ganzen 
Körper durchzieht. Es umhüllt wie ein Netz die Muskeln, Sehnen, 
Organe und ist das Bindeglied zu unseren Knochen. Das Ziel des 
funktionellen Faszien-Trainings ist es, Verspannungen und Ver-
kürzungen zu lösen, Bewegungsfreiheit und Spannkraft aufzu-
bauen sowie die Versorgung und den Stoffwechsel anzukurbeln. 
Der Kurs ist für alle Altersklassen und Fitness-Level geeignet.

+++ Französisch Auffrischung (Grundstufe) Niveau A2 ab 
09.01.2024 von 9:30 Uhr - 11 Uhr.
Dieser Kurs richtet sich an alle, die vor längerer Zeit Französisch 
gelernt haben und ihre Kenntnisse auffrischen möchten. Die 
Kursleiterin übt mit Ihnen freies Reden in Alltagssituationen und 
wiederholt grammatische Themen. Darüber hinaus beschäftigen 
Sie sich mit kleinen Texten und Lektüren zu landeskundlichen 
und gesellschaftlichen Themen. Ziel des Kurses ist es, dass Sie Ihr 
Französisch unter kompetenter Anleitung reaktivieren und über 
den Kurs hinaus im Alltag gut anwenden können.
Mehr Informationen zu den Kursen und die Möglichkeit zur An-
meldung finden Sie auf unserer Internetseite 
www.bildungszentrum-gorheim.de.

Jugendkunstschule Sigmaringen
+++ Schmuckwerkstatt von 5 bis 8 Jahren mit Jana und Lea 
Wild am Samstag, 16.12.2023, 10 Uhr - 12 Uhr und ab 9 Jahren 
von 13 Uhr - 15 Uhr.

Du brauchst noch ein Geschenk für Weihnachten? Dann bist Du in 
der Schmuckwerkstatt genau richtig. Aus verschiedenen Bändern 
und bunten Perlen gestalten wir wunderschöne Schmuckstücke. 
Ob Armband, Ohrringe oder Kette, was es wird, entscheidest Du!
Es sind nur noch wenige Plätze frei!

Mehr Informationen und Anmeldung auf der Homepage 
www.bildungszentrum-gorheim.de.

Seminare Akademie  
Innovationscampus Sigmaringen
+++ Excel-Kurs 1
In MS EXCEL geben Sie in Tabellen alphanumerische Daten zu 
sämtlichen Entitäten Ihres Bedarfs ein. Diese Eingabe können Sie 
mit Hilfe implementierter Assistenzen automatisieren. Ebenso 
können Sie mit unzähligen Features diese Daten wieder auf dem 
Bildschirm bzw. auf dem Drucker ausgeben.
In diesem Modul erhalten Sie einen Überblick über die Möglich-
keiten zur schnellen Aufbereitung der nachgefragten Informati-
onen.
Kurzübersicht der Inhalte:
• „Intelligente Tabelle“
• Datenmaske erstellen
• automatisierte Liste(n)
• Filterung der Daten
• Spezialfilter anpassen
• Gliederung
• Seitenumbruch (Druckbereich)
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Termine:   Dienstag, 16.01.2024 und 23.01.2024, 09:30 Uhr – 
12:00 Uhr

Dozent: Maximilian Groß
Veranstaltungsort: Kreismedienzentrum Sigmaringen
Preis:  145,00 Euro zzgl. MwSt.

+++ LernSnacks für mutige Start-up-Frauen
Du bist eine mutige Start-up-Frau und möchtest dich bei einer 
Tasse Kaffee und einer Kleinigkeit zum Essen mit anderen Frauen 
vernetzen? Gleichzeitig hättest du gerne den ein oder anderen 
„LernSnack“, um dein Business in die richtige Fahrtrichtung zu 
lenken? Dann bist du hier genau richtig!
Unser Format „LernSnacks für mutige Start-up-Frauen“ bietet Ver-
netzung mit Gleichgesinnten in Kombination mit kleinen Impul-
sen für dein Business!
Heute geht es um das Thema Kundenakquise. Wir stellen die Fra-
ge, wer zu eurer Zielgruppe gehört und wie wir diese Zielgrup-
pe am besten erreichen. Ebenfalls beleuchten wir verschiedene 
Maßnahmen zur Akquise von Kunden.
Termin:    Mittwoch, 17.01.2024, 
      15:00 Uhr – 17:00 Uhr
Dozentinnen:    Katharina Krauss & Inga Damian, beide 

WFS-Wirtschaftsförderung Sigmaringen
Veranstaltungsort:  Innovationscampus Sigmaringen, 
      Get-together-Bereich
Preis:     5,00 Euro Selbstkostenbeitrag

+++ Stimmsicher im Business
Brauchen Sie Ihre Stimme täglich im Beruf oder Business?
Möchten Sie Ihre Stimme lebendig, klar und authentisch einset-
zen?
Haben Sie den Raum, den Sie brauchen, für Ihre Botschaft?

Zwei mal zwei Stunden für Ihre Stimme und Ihren Auftritt! 
Inhalte des Seminars:
1. Der Atem als Grundlage der Stimme: Der Atem ist das Fun-

dament für eine kraftvolle und ausdrucksstarke Stimme. Wir 
schauen uns an, wie er funktioniert und wie wir ihn beim 
Sprechen und Auftreten einsetzen können. Die richtige Atem-
technik kann dazu beitragen, Stress abzubauen, die Stimme 
zu stabilisieren und die Kommunikation zu verbessern.

2. Die Bedeutung des Kiefers: Die Öffnung des Kiefers spielt 
eine entscheidende Rolle, wie unsere Stimme klingt und wie 
viel Volumen wir haben. Ein entspannter Kiefer hilft uns zu ei-
nem klaren und lebendigen Ausdruck.

3. Indifferenzlage und Entspannung: Das Wissen darüber, in 
welcher Lage Sie sprechen, ist entscheidend, um Stimmpro-
bleme zu vermeiden. Die richtige Stimmlage trägt zu einer 
entspannten Kommunikation bei.

4. Der Raum und die Präsenz: Der Raum, den Sie mit Ihrer 
Stimme füllen, hat großen Einfluss auf Ihre Wirkung in jeder 
Präsentation und Unterhaltung. Eine lebendige und präsente 
Stimme kann die Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörerinnen und Zu-
hörer einfangen und das Interesse an Ihrer Botschaft steigern.

Termine:     Donnerstag, 25.01.2024 und 01.02.2024, 
10:00 Uhr – 12:00 Uhr

Dozentin:     Carola Holl
Veranstaltungsort:   Innovationscampus Sigmaringen, 
      Get-together-Bereich
Preis:     195,00 Euro zzgl. MwSt.

+++ Excel-Kurs 2
MS EXCEL ist in vielfacher Hinsicht ein Rechenkünstler; hierzu 
sind verschiedene Funktionen und Optionen zur Eingabe in den 
jeweiligen Zellen implementiert. Auch können Sie die Daten über 
verschiedene Arbeitsblätter hinweg aufbereiten und aktualisiert 
wiedergeben.
In diesem Modul beschäftigen wir uns mit verschiedenen Zell-
bezügen, deren Benennung und deren Übertrag ebenso wie mit 
den implementierten Funktionen zur Berechnung und Anord-
nung der nachgefragten Werte.

Kurzübersicht der Inhalte:
• Formeln erstellen (absolute & relative Bezüge)
• Bezugsarten im Excel

• ausgewählte Funktionen (Statistik – Datum – Logik – Verweis 
– Rundungen)

• Arbeitsmappen-Prinzip
Termine:     Dienstag, 30.01.2024 und 06.02.2024, 

09:30 Uhr – 12:00 Uhr
Dozent:    Maximilian Groß
Veranstaltungsort:  Kreismedienzentrum Sigmaringen
Preis:     145,00 Euro zzgl. MwSt.

+++ IHK-Seminar: Heute Kollege – morgen Chef
Ziel des Seminars ist die Entwicklung eines zielbewussten Füh-
rungsverhaltens.
Inhalte des Seminars:
• Ein gelungener Rollenwechsel: Erkennen der persönlichen 

Führungskompetenzen
• Mit Menschen umgehen lernen
• Methoden und Grundlagen zur Persönlichkeitsanalyse
• Konzeption für ein erfolgreiches und persönliches Führungs-

verhalten
• Kritik - Anleitung - Anweisung - Anerkennung - Mittel der Füh-

rungsverantwortung
• Mitarbeitergespräch erfolgreich führen: ein zentrales Thema 

für Führungskräfte

Zielgruppe sind Nachwuchskräfte zur Vorbereitung auf die Über-
nahme von Vorgesetztenaufgaben/Führungsverantwortung.
Termine:     Donnerstag, 01.02.2024 und 02.02.2024, 

09:00 Uhr – 17:00 Uhr
Veranstaltungsort:  Innovationscampus Sigmaringen, 
      Get-together-Bereich
Preis:     540,00 Euro

Mehr Informationen und Anmeldung: 
www.innovationscampus-sigmaringen.de.

Sonstiges

Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch
Erneutes Losglück bei PS-Sparen
Jannick Ziegler, Kunde der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch, 
konnte es kaum fassen. Sein Los hat beim „PS-Sparen und Ge-
winnen“ 5.500 Euro gewonnen.

Filialdirektor Manfred Kohl gratulierte dem glücklichen Gewinner 
und übergab offiziell den Gewinn.

 
Unser Bild zeigt (von links) Filialdirektor Manfred Kohl und Gewinner 
Jannick Ziegler Foto: Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch

Betriebsruhe des Verlages
Über den Jahreswechsel haben wir vom 25.12.2023 bis ein-
schließlich 05.01.2024 Betriebsferien. In den Kalenderwochen 
52/2023 und 1/2024 wird daher keine Ausgabe erscheinen. 
Die erste Ausgabe für das neue Jahr erscheint ab  
Kalenderwoche 2/2024 ganz regulär am Erscheinungstag.
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Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) 
Baden-Württemberg

- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart

Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 
2024 ist der 01.01.2024.

Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2023 versandt.

Sollten Sie bis zum 01.01.2024 keinen Meldebogen erhalten ha-
ben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet 
sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheits-
gesetzes in Verbindung mit der Beitragssatzung.

Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaf-
ten) sind zum 1. Februar 2024 meldepflichtig.

Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwer-
tungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2024 einen Melde-
bogen.

Melde- und beitragspflichtige Tiere sind: 
 Pferde, Schweine, Schafe, Hühner, Truthühner/Puten

Meldepflichtige Tiere sind: 
  Bienenvölker (sofern nicht über einen Landesverband ge-

meldet)

Nicht zu melden sind: 
  Rinder einschließlich Bisons, Wisente und Wasserbüffel. 

Die Daten werden aus der HIT-Datenbank (Herkunfts- und In-
formationssystem für Tiere) herangezogen.

Nicht meldepflichtig sind u.a.: 
  Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschwei-

ne), Esel, Ziegen, Gänse und Enten

Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten werden 
und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) vorhanden sind, 
entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner 
und/oder Truthühner.

Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen 
Betrieb oder in einer reinen Hobbyhaltung stehen – es ist immer 
der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort zu 
melden.

Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss 
die Tierhaltung beim zuständigen Veterinäramt gemeldet wer-
den.

Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von 
der Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 
15.01.2024 an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bie-
tet an, die Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. Nähere 
Informationen finden Sie auch auf dem Informationsblatt als 
Anlage zum Meldebogen und auf unserer Homepage unter 
www.tsk-bw.de.

Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht sowie zu 
Leistungen der Tierseuchenkasse BW sowie über die einzelnen 
Tiergesundheitsdienste finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.tsk-bw.de.

Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de;  
Internet: www.tsk-bw.de

Ende des redaktionellen Teils

Wassonstnochinteressiert

Wassonstnoch
interessiert

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Wintergenuss
Winter kann lecker sein
Früchtebrot und Glühwein
Lebkuchen und Stollen
wirst du naschen wollen
Bratapfel und Punsch
auch ein Winterwunsch
Winter duftet süß
nach Vanille, Zimt, Anis
Brigitte Thiessen

Zitrussalat mit Rote Bete und Röstbrot
Caroline Autenrieth macht einen erfrischenden Salat aus Oran-
gen und Grapefruit, der durch Rote Bete eine feinherbe Note be-
kommt. Einfach und erfrischend.
Portionen: 4
Schwierigkeitsgrad: leicht
Nährwert: pro Person: Kcal: 202, KJ: 844, E: 2 g, F: 15 g, KH: 13 g
Rezeptautor/Rezeptautorin: Caroline Autenrieth

Zutaten
Für den Salat:
• 2 Knollen Rote Bete, vorgegart, mittelgroß
• 3 Orangen
• 1 Blutorange
• 1 Grapefruit
• 1 Stück Ingwer, walnussgroß
• 3 Lauchzwiebeln
• 1 TL Zucker, braun
• 1 EL Balsamessig, hell, ca.
• etwas Salz
• etwas Pfeffer
• 1 TL Kartoffel- oder Maisstärke
• 6 EL Olivenöl
• 0,5 Bund Koriander, alternativ Petersilie oder 1 Bund Schnitt-

lauch
Außerdem:
• 4 Scheiben Ciabatta oder 8 Scheiben Baguette
• etwas Meersalz
• etwas Olivenöl

Zubereitung
1. Rote Bete fein würfeln. 1 Orange, Blutorange und Grapefruit 

dick schälen, sodass die weiße Haut entfernt wird.
2. Das Fruchtfleisch der Zitrusfrüchte zwischen den Trennhäu-

ten herausschneiden. Den Saft dabei auffangen.
3. Die übrigen Orangen halbieren und den Saft auspressen. Mit 

dem aufgefangenen Saft der übrigen Früchte mischen.
4. Ingwer schälen und sehr fein hacken. Lauchzwiebeln putzen 

und sehr fein schneiden.
5. Zucker in einem Topf schmelzen. Mit dem Orangen-Zitrus-

fruchtsaft, Ingwer und Essig verrühren und etwas einköcheln 
lassen.

6. Stärke mit 1 EL kaltem Wasser verrühren und den Zitrussaft 
damit binden. Vom Herd ziehen und abkühlen lassen.

7. Rote Bete und Zitrusfrüchtefilets auf einer Platte anrichten. 
Mit dem Dressing beträufeln.

8. Brotscheiben in einer Pfanne von beiden Seiten rösten. Mit 
Meersalz bestreuen und mit etwas Olivenöl beträufeln.

9. Koriander abbrausen, trockenschütteln und fein schneiden. 
Über den Salat streuen.

10. Salat mit dem Röstbrot anrichten und servieren.
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

Sabrina Schwanz
Textfeld





